
Vergabe-Nr.: 109.0/KA/26
SEDD - FB Abf

Entsorgungskonzept

Abfall-
schlüssel

Sp
al
te

Abfallbezeichnung voraussichtl. 
Menge

Transportfirma Entsorgungsanlage

16 05 04 *
gef. Stoffe enthaltende Gase in 
Druckbehältern 
(Feuerlöscher)

10 St.

Beförderernummer:

Sammelentsorgungsnachweis: Entsorgernummer:

17 01 01
Beton
(RC-1, bis LAGA BS Z1.2)

1.200 t

17 01 01
Beton
(RC-1)

96 t

17 01 06 *
Gemische aus  oder getrennte Fraktionen 
von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, 
die gefährliche Stoffe enthalten

140 t
Beförderernummer: Entsorgernummer:

17 01 07

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 170106 fallen
[bis LAGA BS Z1.2]

190 t

17 01 07

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 170106 fallen
[Porenbeton, DK II]

20 t

17 02 02 Glas 1 t

17 02 03 Kunststoff 1 t

17 02 04 *
...Holz, …gef. Stoffe enthalten
(Bau-/Abbruchholz)

1 t

Beförderernummer:

Sammelentsorgungsnachweis: Entsorgernummer:

Maßnahme

Ausbau Kläranlage Dresden-Kaditz, Baufeld A/Baufeld D
V11 - Baufeldfreimachung BF A-1

Name und Anschrift des Bieters
(Stempel)

ENTSORGUNGSKONZEPT
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17 03 02
Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 170301  fallen
[Verw.kl. A]

1.800 t

17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 170503 fallen 
[Oberboden] 

2.340 t

17 06 03 *
anderes Dämmmaterial, das aus 
gefährlichen Stoffen besteht oder … 
enthält

20 t
Beförderernummer: Entsorgernummer:

17 06 04
Dämmmaterial mit Ausnahme von … 
170601 und 170603
(Polystyrol)

2 t

17 06 05 *
asbesthaltige Baustoffe
(Lampen)

4 St.

Beförderernummer:

Sammelentsorgungsnachweis: Entsorgernummer:

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis 2 t

17 09 03 *
sonstige Bau- und Abbruchabfälle 
(einschließlich gemischte Abfälle), 
die gefährliche Stoffe enthalten

1 t

Beförderernummer:

Sammelentsorgungsnachweis: Entsorgernummer:

17 09 04
gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 
170901, 170902 und 170903 fallen 

2 t

20 01 21 * Leuchtstoffröhren 50 St.

Beförderernummer:

Sammelentsorgungsnachweis: Entsorgernummer:

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 1 t

17 xx xx
20 xx xx

Im Geltungsbereich der LAGA M20, der EBV und der Deponieverordnung muss aus den Unterlagen ersichtlich sein, bis zu welcher Zuordnung die Abfälle 
angenommen werden dürfen (z.B. bis Z1.1, BM-F1, RC-1…., DK).

* gef. Abfall: Bei Angebotsabgabe  ist der Sammelentsorgungsnachweis (bis 20 Tonnen) des Einsammlers vorzulegen.  
Bei Mengen über 20 Tonnen ist mit dem Angebot die Betriebsgenehmigung/ Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat der Entsorgungsanlage 
vorzulegen. Den entsprechenden Entsorgungsnachweis erstellt der AG nach Beauftragung des AN.

Auf Verlangen der Vergabestelle sind die Betriebsgenehmigung/ Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat der Entsorgungsanlagen sowie die 
Transportgenehmigung/ Anzeige nach §53 KrWG/ Genehmigung nach §54 KrWG der Beförderer  vorzulegen. 

Gewerbe- und Abbruchabfälle  im Geltungsbereich der GewAbfV sind soweit technisch möglich getrennt zu sammeln und einer 
Verwertung zuzuführen. Auf Verlangen der Vergabestelle ist der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der GewAbfV für die 
Entsorgungsanlage vorzulegen. 
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Das Entsorgungskonzept ist  nach der Freigabe durch die Abfallbeauftragte verbindlich.  Jegliche Abweichung , ob bei Entsorgungsanlagen oder bei 
Beförderern, bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Abfallbeauftragte.

Bei Transport von Abfällen (einschließlich unbelastetem Bodenaushub) muss die Transportfirma für die jeweiligen Abfallschlüsselnummern eine gültige 
Transportgenehmigung (TgV), Transportanzeige nach § 53 KrWG, Transporterlaubnis nach § 54 KrWG bzw. Zertifikat als Entsorgungs-fachbetrieb 
besitzen. Bei Transport von Abfällen muss das Fahrzeug mit einem "A-Schild" vorn und hinten gekennzeichnet sein.
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